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Parteijugendorganisationen und ihre  Be-
teiligungsfähigkeit  im  verwaltungs-  und
verfassungsgerichtlichen Verfahren

Daniel Enzensperger1

I. Einleitung

Die  politischen  Parteien  sind  aus  unserem  Regie-
rungssystem nicht mehr wegzudenken. Ihre zentrale
Aufgabe liegt nach Art. 21 Abs. 1 GG darin, bei der
politischen Willensbildung des Volkes mitzuwirken.
Dieser  Aufgabe werden die Parteien,  indem sie  an
Wahlen teilnehmen, zu deren Vorbereitung entspre-
chend § 1 Abs. 3 PartG politische Programme ausar-
beiten  und  diese  Parteiprogramme  im  Wahlkampf
den  Bürgern  näher  bringen,  auch  hinreichend  ge-
recht. Um dieser Aufgabe auch im Hinblick auf jün-
gere Generationen nachzukommen und um deren In-
teressen  eine  Plattform  innerhalb  der  Mutterpartei
bieten zu können, organisieren sich seit jeher Partei-
jugendorganisationen.2 Freilich gerät dieser Aspekt in
einem  Vollzeitparlamentarismus  zunehmend  in  den
Hintergrund. Die Jugendorganisationen konzentrieren
sich in letzter  Zeit  deshalb  mehr und mehr darauf,
den  Parteinachwuchs  zu  rekrutieren  und  auf  eine
Karriere  in  Mutterpartei,  Parlament  und Regierung
vorzubereiten.  Es verwundert  daher kaum, dass die
Jugendorganisationen nur selten eine eigenständige,
von der Mutterpartei abweichende Linie oder Position
vertreten.  Deshalb  ist  es  besonders  überraschend,
wenn  einzelne  Mitglieder  des  Landesverbandes  der
Jungen Union Schleswig-Holstein – gegen den Willen
der  dortigen  CDU3 –  mit  einer  Wahlprüfungsbe-
schwerde vor das Landesverfassungsgericht  ziehen,
um eine Überprüfung der Befreiung des Südschles-
wigschen Wählerverbandes (SSW) von der 5 %-Hürde
nach § 3 Abs. 1 S. 2 LWahlG auf ihre Verfassungsmä-
ßigkeit  zu  erzwingen.4 Dass  die  Beschwerdeführer
1 Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für

Staats- und Verwaltungsrecht, Medienrecht, Kunst- und Kul-
turrecht (Frau Prof. Dr. Sophie-Charlotte Lenski) an der Uni-
versität Konstanz. Für seine unermüdliche Diskussionsbereit-
schaft gilt Herrn Mario Hilzinger ein herzlicher Dank.

2 Ausführlich  Westerwelle,  Das  Parteienrecht  und  die  politi-
schen Jugendorganisationen, 1994, S. 34 ff.

3 So jedenfalls lässt sich die Aussage des Landesschefs Jost de
Jager deuten, wonach sich die Landespartei der CDU mit dem
SSW  nur  inhaltlich  und  politisch  auseinandersetzen  wolle,
nachzulesen unter  www.spiegel.de/politik/deutschland/junge-
union-klagt-gegen-sonderregeln-fuer-ssw-in-schleswig-holstein-
a-861653.html, zuletzt abgerufen am 7.10.2013, 19.16 Uhr.

4 Siehe dazu LVerfG Schleswig-Holstein, Urt. v. 13.09.2013 –
Az: LVerfG 9/12.

dabei nicht primär von der altruistischen Vorstellung
eines verfassungsrechtlichen Maßstäben entsprechen-
den Landeswahlgesetzes getrieben wurden, sondern
vielmehr  eine nach der  Landtagswahl  2012 verein-
barte  Koalition  aus  SPD,  Bündnis  90/Die  Grünen
und SSW verhindern  wollten,  ist  naheliegend.  Mit
diesem  eher politisch motivierten Vorhaben sind die
Beschwerdeführer deshalb auch erwartungsgemäß in
Schleswig gescheitert. Dennoch bietet das Urteil An-
lass genug, sich Gedanken darüber zu machen, ob statt
einzelner Mitglieder – wie es hier der Fall gewesen
ist – auch ganze Bundes-, Landes- oder sogar Kreis-
und Ortsverbände von Parteijugendorganisationen als
Beteiligte in einem verwaltungs- oder verfassungsge-
richtlichen Verfahren auftreten können.  Dazu ist im
Folgenden zu klären, welche Rechtsform den jewei-
ligen Parteijugendorganisationen zukommt (II.). Erst
dann kann ermittelt werden, ob die verwaltungs- (III.)
und verfassungsprozessualen (IV.) Regelungen eine
Beteiligung am jeweiligen Verfahren zulassen. 

II. Rechtsform der Parteijugendorganisationen

Um die  Beteiligungsfähigkeit  näher  bestimmen  zu
können, muss zunächst festgestellt werden, von wel-
chen  Rechtsformen  die  Parteijugendorganisationen
getragen werden. Dabei konzentriert sich dieser Bei-
trag auf die Jugendorganisationen der im Bundestag
oder  in einem Landtag vertretenen  Parteien,  wobei
wiederum  nur  diejenigen  Parteien  berücksichtigt
werden, die ihre Mandate durch eine Wahl errungen
haben. Da die Jugendorganisationen der Freien Wäh-
ler (FW)5, des Südschleswigschen Wählerverbandes
(SSW) sowie der Bürger in Wut (BIW)6 in der öf-
fentlichen  Wahrnehmung keine Rolle  spielen,  wer-
den diese hier nicht in den Fokus genommen. 

1. Junge Union (JU)7

Die Junge Union ist mit ca. 120.000 Mitgliedern8 die
größte Parteijugendorganisation in der Bundesrepu-
blik. Als Jugendorganisation von CDU und CSU un-
tergliedert sie sich in einen Bundesverband, 18 Lan-

5 Die Freien Wähler sind derzeit mit 19 Sitzen im Bayerischen
Landtag vertreten.

6 In der Bremischen Bürgerschaft ist die Partei Bürger in Wut
(BIW)  auf  Grund  der  für  Bremerhaven  separat  geltenden
Sperrklausel mit einem Mandat vertreten.

7 Allgemein zur Jungen Union  Langebach,  MIP 2010,  91 ff.;
Westerwelle, Das Parteienrecht und die politischen Jugendor-
ganisationen, 1994, S. 27 f.

8 Junge Union Deutschlands, Entscheidung, 61. Jg., Heft 07/08,
Juli/August 2013, S. 46.
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desverbände9 sowie Kreis- und Ortsverbände. In ei-
nigen  Bundesländern  haben  sich  zudem  zwischen
Landes- und Kommunalebene Bezirksverbände kon-
stituiert.10 Diese Bundes-,  Landes- und Kommunal-
verbände können als privatrechtliche Vereinigungen
vor dem Hintergrund des Numerus clausus der Ge-
sellschaftsformen11, mangels eines Gewerbebetriebes
oder  einer  Eintragung  in  einem  Register,  nur  die
Rechtsformen  des  nicht  eingetragenen  (Ideal-)Ver-
eins12 (§ 54 BGB) oder der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts  (§§  705  ff.  BGB)  annehmen.  Schon  das
Reichsgericht hat den nicht eingetragenen Verein in
Abgrenzung zur GbR als  „[…]  eine auf die Dauer
berechnete  Verbindung einer  größeren Anzahl  von
Personen  zur  Erreichung  eines  gemeinsamen
Zweckes,  die  nach  ihrer  Satzung  körperschaftlich
organisiert  ist,  einen  Gesamtnamen  führt  und  auf
einen wechselnden Mitgliederbestand angelegt ist“13

definiert.14 Notwendig für eine körperschaftliche Or-
ganisation sind die Organe Vorstand und Mitglieder-
versammlung.15 Da die Regelungen zur persönlichen
Haftung, Geschäftsführung und Auflösung der BGB-
Gesellschaft  bei  einer  politischen Jugendorganisati-
on  in  der  Praxis  zu  erheblichen  Problemen  führen
würden und die Konstituierung mittels einer Satzung
sowie  der  darin  vorgesehenen  Organstruktur  mit
Vorstand und Mitgliederversammlung der Konstruk-
tion eines Vereins entspricht, ist davon auszugehen,
dass sich die Junge Union auf Bundes- und Landes-
ebene als nicht eingetragener Verein i.S.v. § 54 BGB
organisiert.16 Schwierigkeiten bereitet  allerdings die
9 Traditionsgemäß existieren in Niedersachsen drei Landesver-

bände: Braunschweig, Hannover und Oldenburg.
10 So  in  Bayern,  Baden-Württemberg,  Hessen,  Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
11 Schäfer,  Gesellschaftsrecht,  2010,  §  3  Rn.  1;  Windbichler,

Gesellschaftsrecht, 23. Aufl. 2013, § 1 Rn. 5. Vgl. auch Kindler,
Grundkurs  Handels-  und  Gesellschaftsrecht,  5.  Aufl.  2011,
§ 9 Rn. 19.

12 Nach  BGHZ 22, 240, 244;  Ellenberger,  in: Palandt (Hrsg.),
BGB,  72.  Aufl.  2013,  §  54  Rn.  4;  Hadding,  in:  Soergel
(Hrsg.), BGB, Bd. 1, 13. Aufl. 2000, § 54 Rn. 3, untersteht
ein nicht eingetragener wirtschaftlicher Verein dem Recht der
OHG, die Einzelheiten hierzu sind allerdings sehr umstritten.
Ausführlich dazu Reuter, in: Säcker/Rixecker (Hrsg.), MüKo
BGB, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, § 54 Rn. 8 ff.

13 RGZ 143, 212, 213; vgl. auch RGZ 60, 94, 96.
14 Dagegen geht Bergmann, in: Vieweg (Hrsg.), juris PK-BGB,

Bd. 1, 6. Aufl. 2012, § 54 Rn. 7, von der Unmöglichkeit einer
Unterscheidung zur GbR aus.

15 Bergmann, in: Vieweg (Hrsg.), juris PK-BGB, Bd. 1, 6. Aufl.
2012, § 54 Rn. 48; Hadding, in: Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. 1,
13. Aufl. 2000, § 54 Rn. 12; Windbichler, Gesellschaftsrecht,
23. Aufl. 2013, § 2 Rn. 12.

16 So auch  Westerwelle,  Das Parteienrecht und die politischen
Jugendorganisationen, 1994, S. 55 f. Gleiches gilt im Übrigen

rechtliche  Qualifikation  der  Bezirks-,  Kreis-  und
Ortsverbände. Im Unterschied zu Bundes- und Lan-
desverband  haben  diese  rein  formell  keine  eigene
Satzung. Verbindliche und schriftlich fixierte Orga-
nisationsvorschriften findet man deshalb nur in den
jeweiligen Landessatzungen. Demnach könnte davon
auszugehen  sein,  dass  diese  Gliederungen  nur  un-
selbstständiger Teil  des Landesverbandes sind.  An-
dererseits  spricht  für  eine  Selbstständigkeit  beson-
ders der eigene Name, die regelmäßig eigene Finanz-
verantwortung, die Vorgabe der politischen und or-
ganisatorischen  Richtung  durch  eine  Mitglieder-
oder  Delegiertenversammlung und die Führung der
Geschäfte durch einen eigenen Vorstand. Zusätzlich
ist  für  die  Gründung  eines  Ortsverbandes  –  bei
Kreis-  und  Bezirksverbänden  geht  man  wohl  still-
schweigend von der Erfüllung dieser Voraussetzung
aus – eine Mindestanzahl von sieben Personen erfor-
derlich17, was sogar exakt den Anforderungen für die
Gründung eines eingetragenen Vereins nach § 56 BGB
entspricht.  Allerdings  wären  aber  wohl  für  einen
nicht eingetragenen Verein schon drei Personen aus-
reichend.18 Treffender ist es, aus diesen Gründen an-
zunehmen, dass die an der Zweckbestimmung des je-
weiligen Landesverbandes der Jungen Union orien-
tierten Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände zumindest
die sie berührenden materiellen Regelungen der Lan-
dessatzung  durch  ihre  Gründung  bzw.  den  Grün-
dungsbeschluss  als  eigene  Satzung  in  der  jeweils
gültigen Fassung konkludent anerkennen. Da es sich
bei  der  Satzung  eines  nicht  eingetragenen  Vereins
um einen den allgemeinen rechtsgeschäftlichen Re-
gelungen unterfallenden Vertrag handelt19, bedarf es
für diese auch keiner besonderen Form20. Ergänzend
zu den entsprechenden Vorschriften der  Landessat-
zungen sind dann die §§ 21 ff. BGB analog heranzu-
ziehen.21 So lässt sich jedenfalls für die kommunalen
Untergliederungen  der  Landesverbände  die  für  die

auch für die CDU. Die CSU ist hingegen im Vereinsregister
des AG München mit der Nr. 5586 eingetragen. 

17 Siehe nur § 16a Abs. 1 JU BY; § 39 Abs. 1 JU BW; § 37
Abs. 1 JU HE; § 23 Abs. 1 S. 2 JU SH.

18 So  Schöpflin,  in:  Bamberger/Roth  (Hrsg.),  BGB,  Bd.  1,  3.
Aufl. 2012, § 54 Rn. 7;  ders., in: Prütting/Wegen/Weinreich
(Hrsg.), BGB, 6. Aufl. 2011, § 54 Rn. 5.

19 Weick,  in:  Staudinger  (Hrsg.),  BGB,  Allgemeiner  Teil  2,
2005, § 54 Rn. 6.

20 Ellenberger, in: Palandt (Hrsg.), BGB, 72. Aufl. 2013, § 54
Rn. 6; Schöpflin, in: Prütting/Wegen/Weinreich (Hrsg.), BGB, 6.
Aufl. 2011, § 54 Rn. 8; vgl. auch Reuter, in: Säcker/Rixecker
(Hrsg.), MüKo BGB, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, § 54 Rn. 71.

21 Vgl.  BGHZ 50,  325,  329;  Ellenberger,  in:  Palandt  (Hrsg.),
BGB, 72. Aufl. 2013,  § 54 Rn. 6. Für eine direkte Anwen-
dung der §§ 21 ff. BGB dagegen  Schöpflin,  in: Bamberger/
Roth (Hrsg.), BGB, Bd. 1, 3. Aufl. 2012, § 54 Rn. 48.
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Vereinsstruktur erforderliche Satzung nachvollziehbar
konstruieren. Eine Besonderheit gilt allerdings für die
Landesverbände  Berlin,  Brandenburg,  Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Schleswig-
Holstein. Nach den Landessatzungen dieser Verbän-
de  haben  die  untergliederten  Kreisverbände  –  in
Rheinland-Pfalz die Bezirksverbände – die Möglich-
keit, sich eine eigene Satzung zu geben.22 Hier bedarf
es  also  der Konstruktion  einer  konkludenten  Sat-
zungsanerkennung nur für die übrigen Gliederungen.

Eine andere Frage ist, ob den Verbänden der Jungen
Union daneben auch ein Parteistatus zukommt. Da-
bei verbietet sich allerdings eine Anknüpfung an die
Unterscheidung in Sonder- und Nebenorganisationen,
wie  es  von  einigen  Teilen  der  Literatur23 und  der
Rechtsprechung24 vorgenommen wird. Der Gesetzge-
ber hat,  indem er entgegen dem Regierungsentwurf
von 195925 im PartG auf Regelungen zu diesen ver-
meintlichen  Organisationsformen  verzichtete,  deut-
lich zum Ausdruck gebracht, dass er bei der Bestim-
mung  des  Parteibegriffes  –  und  damit  gleichzeitig
des Geltungsbereiches des Gesetzes – allein auf § 2
Abs.  1  PartG  abstellen  will.  Es  sollen  also  keiner
Vereinigung  die  Rechte  und  Pflichten  einer  Partei
gewährt bzw. auferlegt werden, welche die Anforde-
rungen  der  Parteidefinition  selbst  nicht  erfüllt.  In
diesem Sinne wird hier  auch nicht  an diese Unter-
scheidung  angeknüpft.  Ob  nun  die  Junge  Union
selbst als Partei angesehen werden kann, soll im Fol-
genden geklärt werden. 

In der Satzung des Bundesverbandes sowie in einigen
Landessatzungen deklariert sich die Junge Union im
Verhältnis zu CDU und CSU als selbstständige Ver-
einigung26. Daraus lässt sich aber nicht ohne Weite-
res auf eine eigene Parteieigenschaft der Jungen Union
schließen. Vielmehr müssten nach dem eben Erläu-
terten die Anforderungen nach § 2 Abs. 1 PartG vor-
liegen: Dieser bestimmt, dass als Partei von Rechts
wegen nur solche Vereinigungen von Bürgern anzu-
sehen sind,  die  auf  lange Sicht  bei  der  politischen
Willensbildung im Bund und in den Ländern Einfluss

22 Siehe § 25 Abs. 1 JU BE; § 9 Abs. 3 S. 1 JU BB; § 14 S. 1 JU
NRW; § 28 Abs. 1 JU RP; § 25 JU SN; § 17 Abs. 3 JU SH.

23 Kemper, in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, Bd. 1, 6.
Aufl. 2010, Art. 9 Abs. 1 Rn. 36; Löwer, in: v. Münch/Kunig
(Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2012, Art. 9 Rn. 42; Pieroth, in: Jarass/
Pieroth (Hrsg.), GG, 12. Aufl. 2012, Art. 21 Rn. 4; Westerwelle,
Das Parteienrecht und die politischen Jugendorganisationen,
1994, S. 44 ff.

24 BVerfGE 2, 1, 78; 5, 85, 392; vgl. auch BVerwGE 75, 86, 97.
25 Vgl. dazu BT-Drs. III/1509.
26 Siehe § 1 JU; § 1 Abs. 2 JU BY; § 1 Abs. 1 JU BW; § 1 S. 2

JU HE; § 1 JU NI; § 1 JU NRW.

nehmen und an der Repräsentation der Bevölkerung
in den Parlamenten  mitwirken wollen.  Dieser  Ziel-
setzung muss jedoch in einer Gesamtbetrachtung von
Umfang, Festigkeit der Organisation, Mitgliederzahl
und  Öffentlichkeitsarbeit  eine  gewisse  Ernsthaftig-
keit zu Grunde liegen.27 Zwar wird die Junge Union
sehr  wohl  an  der  politischen  Willensbildung  im
Bund und in den Ländern teilnehmen wollen, es wird
aber dafür gerade an der Zielsetzung fehlen, als ei-
genständige Vereinigung im Bundestag oder in einem
Landtag,  das  Volk  zu  repräsentieren,  sprich  an
Wahlen teilzunehmen. Dies kommt auch sehr deut-
lich dadurch zum Ausdruck, dass Mitglieder der Jun-
gen Union zu Bundes- und Landtagswahlen offiziell
nur für CDU oder CSU antreten, selbst also keine ei-
genen Listen einreichen oder eigene Wahlkreiskandi-
daten aufstellen.28 Letztlich hat die Junge Union bis-
her auch nie versucht, als Partei zu Wahlen auf der
Staatsebene zugelassen zu werden. Selbst wenn man
aber  der  Jungen  Union zum Zeitpunkt  ihrer  Grün-
dung 194729 einen Parteistatus zuerkennen wollte, so
muss  dieser  mangels  eigener  Wahlvorschläge  zu
Bundes- und Landtagswahlen nach § 2 Abs. 2 PartG
inzwischen  erloschen  sein.30 Mithin  kann  also  der
Jungen Union kein Parteistatus (mehr) zukommen. 

2.  Arbeitsgemeinschaft  der  Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten in der SPD (JuSos)31

Die  Arbeitsgemeinschaften  der  Jungsozialistinnen
und Jungsozialisten in der SPD sind nach dem Ver-
ständnis der SPD nur ein unselbstständiger Teil der-
selben.32 Dementsprechend erfolgt die Bildung durch
Beschlussfassung des Parteivorstandes, der für die je-
weilige Organisationsstufe zuständig ist.33 In der Pra-
xis existieren JuSo-Arbeitsgemeinschaften auf Bun-
des-,  Landes-  sowie  Kreis-  und Ortsebene.  Unklar
ist, ob sich die JuSo-Arbeitsgemeinschaften dennoch
der  Rechtsform  eines  nicht  eingetragenen  Vereins
i.S.v. § 54 BGB zuordnen lassen. Nach der Standard-
definition des Reichsgerichts ist einzig fraglich, ob die

27 Näher dazu Lenski, PartG, 2011, § 2 Rn. 3 ff.
28 Bei Kommunalwahlen hat die Junge Union dagegen schon ei-

gene Listen eingereicht. Zur Problematik um das Verbot des
Doppelauftretens einer Partei BayVerfGH, BayVBl. 1993, 206.

29 Langebach, MIP 2010, 91, 92.
30 Kritisch zur Beschränkung auf Bundes- und Landtagswahlen

Lenski, PartG, 2011, § 2 Rn. 35;  Westerwelle, Das Parteien-
recht und die politischen Jugendorganisationen, 1994, S. 41 ff.

31 Allgemein zu den Jungsozialisten Westerwelle, Das Parteien-
recht und die politischen Jugendorganisationen, 1994, S. 29 f.

32 Präambel sowie I 3 der Grundsätze und Richtlinie für die Tätig-
keiten der Arbeitsgemeinschaften in der SPD (GRAG SPD). 

33 I 3 Abs. 3 S. 1 GRAG SPD.
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JuSos eine eigene Satzung haben und körperschaftlich
organisiert sind. Zwar sind in der Organisationsstruk-
tur  explizit  Vorstandschaften34 und  Mitgliederver-
sammlungen  (Bundeskonferenz  bzw.  Vollversamm-
lungen)35 vorgesehen, eine Konstituierung mittels des
ausdrücklichen Beschlusses einer formellen Satzung
findet aber nicht statt. Zwar bedarf – wie oben bereits
geschildert  – die Satzung keiner  bestimmten Form.
Deshalb könnte man auch die durch den Bundesvor-
stand der SPD beschlossenen „Grundsätze und Richt-
linie für  die  Tätigkeiten der  Arbeitsgemeinschaften
in der SPD“ entsprechend der obigen Konstruktion
einer  konkludenten  Satzungsanerkennung  heranzie-
hen. Es fehlt dafür jedoch an einem ausdrücklichen
Willensakt der Mitglieder, dem man diese Wirkung
beimessen könnte.  Einen derartigen ausdrücklichen
Gründungsvorgang gibt es  bei  den JuSo-Arbeitsge-
meinschaften also gerade nicht, weil diese durch Be-
schluss  des  jeweiligen  SPD-Vorstands  eingerichtet
werden. Fehlt es an einem ausdrücklichen Gründungs-
akt, kann sich der Gründungsvorgang auch aus den
Umständen  ergeben.36 Umstände  in  diesem  Sinne
sind vor allem die Einberufung einer Mitgliederver-
sammlung zur Wahl eines Vorstandes sowie die Auf-
nahme der Geschäfte. In diesen Vorgängen lässt sich
dann nicht nur eine Gründung, sondern auch gleich-
zeitig eine konkludente Anerkennung der „Grundsät-
ze und Richtlinie für die Tätigkeiten der Arbeitsge-
meinschaften in der SPD“ als eigene Satzung sehen,
sofern sich die JuSo-Arbeitsgemeinschaften bei Vor-
nahme dieser Vorgänge an diesem Innenrecht orien-
tieren, was in der Praxis zwangsläufig auf Grund der
Kontrolle durch die SPD der Fall  sein wird.  Somit
lassen sich die  JuSos trotz offizieller  Unselbststän-
digkeit ebenfalls als nicht eingetragener Verein i.S.v.
§ 54 BGB qualifizieren.37 Ein Parteistatus kommt ih-
nen – wie schon der Jungen Union – mangels einer
Teilnahme an staatlichen Wahlen nicht zu.

3. Junge Liberale (JuLis)38

Als Jugendorganisation der FDP sind die Jungen Li-
beralen ihrer Struktur nach wie die Mutterpartei  in
einen  Bundesverband,  16  Landesverbände  sowie
Kreis-  und  Ortsverbände  gegliedert.  In  manchen

34 Vgl. I 4 c), II 3, II 4 c) ff) GRAG SPD.
35 I 3 Abs. 4 S. 2 u. I 4 a) GRAG SPD.
36 BGH WM 1978, 115, 116; Bergmann, in: Vieweg (Hrsg.), ju-

ris PK-BGB, Bd. 1, 6. Aufl. 2012, § 54 Rn. 34; Hadding, in:
Soergel (Hrsg.), BGB, Bd. 1, 13. Aufl. 2000, § 54 Rn. 7.

37 In  diese Richtung auch  Westerwelle,  Das Parteienrecht  und
die politischen Jugendorganisationen, 1994, S. 53 f.

38 Allgemein zu den Jungen Liberalen Westerwelle, Das Partei-
enrecht und die politischen Jugendorganisationen, 1994, S. 30 f.

Bundesländern  sind  zudem Bezirksverbände  einge-
richtet.  Der  Bundesverband39 sowie  die  Landesver-
bände von Bayern40, Baden-Württemberg41, Branden-
burg42,  Hamburg43,  Mecklenburg-Vorpommern44,
Niedersachsen45,  Nordrhein-Westfalen46,  Rheinland-
Pfalz47,  Sachsen-Anhalt48,  Schleswig-Holstein49 und
Thüringen50 sind parallel zur Rechtsform der FDP51

als  eingetragener  Verein organisiert.  Hingegen ver-
bleibt für die Landesverbände Berlin, Bremen, Hes-
sen,  Saarland  und  Sachsen  sowie  diejenigen  Be-
zirks-, Kreis- und Ortsverbände, die nicht eingetra-
gen sind, nur die Rechtsform des Vereins i.S.v. § 54
BGB.  Teilweise  besteht  für  die  Bezirks-  und/oder
Kreis- und Ortsverbände – schon mangels Organisa-
tionsregelungen in den Landessatzungen – die Mög-
lichkeit, sich eine eigene Satzung zu geben.52 Die üb-
rigen  Verbände  werden  die  sie  betreffenden  Rege-
lungen der jeweiligen Landessatzung als ihre eigene
Satzung anerkennen. Ein Parteistatus der Jungen Li-
beralen  ist  mit  den gleichen Überlegungen wie bei
der Jungen Union abzulehnen.

4. Grüne Jugend (GJ)

Die  Grüne  Jugend  ist  die  Jugendorganisation  von
Bündnis  90/Die  Grünen.  Sie  untergliedert  sich  in
einen  Bundesverband,  16  Landesverbände  und  auf
kommunaler  Ebene  je  nach  Bundesland  in  Kreis-
und  Ortsverbände,  unselbstständige  Arbeitskreise
bzw. Basis- oder Bezirksgruppen. Wie bei CDU und

39 § 1 Abs. 1 u. 3 JuLis.
40 Art. 1 Abs. 2 JuLis BY.
41 § 2 Abs. 1 u. 3 JuLis BW.
42 Da eine  Einsicht  in  die Satzung trotz mehrmaliger Anfrage

nicht ermöglicht wurde, muss hier auf die offizielle Internet-
adresse verwiesen werden, in der sich die JuLis Brandenburg
als  e.V.  ausweisen:  www.julis-brandenburg.de/node/99,  zu-
letzt abgerufen am 30.10.2013, 9.53 Uhr.

43 § 1 Abs. 1 JuLis HH.
44 § 1 Abs. 1 JuLis MV.
45 Präambel JuLis NI.
46 § 1 Abs. 1 JuLis NRW.
47 § 1 Abs. 1 u. 3 JuLis RP.
48 Präambel JuLis ST.
49 § 1 Abs. 1 JuLis SH.
50 Der Landesverband Thüringen der JuLis weist sich dem Namen

nach  zwar als  eingetragener  Verein  aus,  jedoch  enthält  die
Satzung entgegen § 57 Abs. 1 BGB hierzu keine Vorschriften.

51 Die FDP ist  im Vereinsregister des AG Charlottenburg mit
der Nr. 139996NzA5 eingetragen. Dazu auch Weick, in: Stau-
dinger (Hrsg.), BGB, Allgemeiner Teil 2, 2005, § 54 Rn. 2.

52 Siehe nur Art. 13 Abs. 1 JuLis BY; §§ 11 Abs. 7, 12 Abs. 4
JuLis BW; § 3 Abs. 2 JuLis HB; § 7 Abs. 5 JuLis HH.
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JU  sind  parallel  zur  Mutterpartei53 der  Bundesver-
band und die Landesverbände der Grünen Jugend als
nicht  eingetragene  Vereine  zu  qualifizieren.  Den
Kommunalverbänden kommt diese Rechtsform man-
gels  Organisationsregelungen in  den Landessatzun-
gen nur dann von Anfang an zu, wenn sie sich – wie
auch immer dies geschehen mag – eine eigene Sat-
zung  gegeben  und  einen  Vorstand  gewählt  haben.
Dabei ist in einigen Landessatzungen eine Satzungs-
autonomie ausdrücklich verankert.54 Auch der  Grü-
nen  Jugend  kommt  trotz  Selbstständigkeit55 insge-
samt kein Parteistatus zu. 

5. Linksjugend [‘Solid]

Die Linksjugend [‘Solid]  ist  als  Jugendorganisation
der Partei Die Linke in einen Bundesverband, 16 Lan-
desverbände  sowie  sog.  Basisgruppen,  die  weitge-
hend Kreis- oder Ortsverbänden entsprechen, unter-
teilt.  Der Bundesverband56 sowie einige Landesver-
bände57 organisieren  sich  als  eingetragene  Vereine.
Den  übrigen  Landesverbänden  kommt  die  Rechts-
form des nicht eingetragenen Vereins i.S.v. § 54 BGB
zu. Die Basisgruppen können mangels ausreichender
Organisationsregelungen in den Landessatzungen nur
dann als nicht eingetragener Verein qualifiziert wer-
den, wenn sie sich neben der Vorstandsbildung eine
eigene Satzung gegeben haben. In der Bundessatzung
sowie manchen Landessatzungen ist deshalb die Sat-
zungsautonomie  der  Basisgruppen  gewährleistet.58

Einen Parteistatus  hat  die  Linksjugend  nicht. Inter-
essant und deshalb am Rande noch zu erwähnen ist,
dass die Linksjugend nur in einigen – ausschließlich
westdeutschen  –  Bundesländern  vom  Verfassungs-
schutz  beobachtet  wird59.  Der  baden-württembergi-
sche  Verfassungsschutz  bezeichnet  die  Linksjugend
sogar als „offen extremistisch“60.

53 Dazu Weick, in: Staudinger (Hrsg.), BGB, Allgemeiner Teil 2,
2005, § 54 Rn. 2.

54 Siehe nur § 4 Abs. 1 S. 5 GJ BY; § 11 Abs. 2 GJ BE; § 9 Abs.
2 GJ ST; § 4 Abs. 1 GJ SL; § 3 Abs. 3 GJ SH.

55 Vgl. § 1 Abs. 1 GJ.
56 § 1 Abs. 3 LJ.
57 Siehe nur § 1 Abs. 1 u. 3 LJ HH; § 1 Abs. 3 LJ HE; § 1 Abs. 1

u. 3 S. 2 LJ NRW; § 1 Abs. 3 LJ SL; § 1 Abs. 1 u. 4 LJ ST.
58 Siehe nur § 7 Abs. 5 LJ; § 6 Abs. 2 LJ BW; § 13 Abs. 2 S. 2

LJ HH; § 7 Abs. 2 LJ HE; § 10 Abs. 3 LJ ST; § 7 Abs. 2 S. 3
u. Abs. 5 LJ NRW. 

59 Siehe LfV BY, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 131; LfV BW,
Verfassungsschutzbericht 2012, S. 229 f.; LfV HH, Verfassungs-
schutzbericht 2012, S. 131 ff.; LfV HE, Verfassungsschutzbericht
2012,  S.  98  f.;  LfV NI,  Verfassungsschutzbericht  2012,  S.
121 f.; LfV NRW, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 140 f.

60 LfV BW, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 224.

6. Junge Piraten (JuPis)

Die Jugendorganisation der Piratenpartei ist in einen
Bundesverband  sowie  die  Landesverbände  Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen gegliedert. In den
anderen  Bundesländern  existieren  teilweise  sog.
Landesorganisationen, die auf Grundlage einer Lan-
desmitgliederversammlung ohne eigene formelle Sat-
zung  gegründet  werden  können.61 Auf  kommunaler
Ebene sind bisher keine Organisationsformen erkenn-
bar. Anders als die Piratenpartei organisiert sich der
Bundesverband der Jungen Piraten als eingetragener
Verein.62 Die  Bundessatzung  schreibt  diese  Rechts-
form auch für ihre Landesverbände verbindlich vor.63

Dementsprechend haben sich die bisher gegründeten
Landesverbände auch als eingetragene Vereine konsti-
tuiert.64 Die  Landesorganisationen  können  als  nicht
eingetragene Vereine qualifiziert  werden,  sofern  sie
einen Vorstand gewählt haben. Die JuPis sind eben-
falls keine Partei i.S.v. § 2 Abs. 1 PartG.

7. Junge Nationaldemokraten (JN)

Bereits  im Jahr  1969 gründeten  sich  die  heute  ca.
350 Mitglieder  starken Jungen Nationaldemokraten
als Jugendorganisation der NPD.65 Nach den Verfas-
sungsschutzberichten der Länder existieren neben ei-
nem Bundesverband mehr oder weniger aktive Lan-
desverbände in Baden-Württemberg66, Berlin67, Hes-
sen68, Mecklenburg-Vorpommern69, Niedersachsen70,
Rheinland-Pfalz71,  Sachsen72 und  Sachsen-Anhalt73.
In Bayern74 kann dagegen mangels Führungsstruktur
derzeit nicht mehr von einem Landesverband gespro-
chen werden.  Nicht  ganz eindeutig ist  die  Lage in
Nordrhein-Westfalen75. Zwar keinen Landesverband,
aber  auf  kommunaler  Ebene  mehrere  Stützpunkte
mit  jeweils  mindestens  drei  Mitgliedern76 unterhält

61 § 1 Abs. 1 Landesorganisationsordnung JuPis. 
62 § 1 Abs. 1 u. 2 JuPis.
63 § 3 Abs. 1 u. 3 JuPis.
64 § 1 JuPis NI; § 1 Abs. 2 u. 5 JuPis NRW.
65 BfV, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 99. 
66 LfV BW, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 196 ff.
67 LfV BE, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 48 f.
68 LfV HE, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 68.
69 LfV MV, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 44 ff.
70 LfV NI, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 83 ff.
71 LfV RP, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 46 f.
72 LfV SN, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 43 ff.
73 LfV ST, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 80.
74 LfV BY, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 87 f.
75 LfV NRW, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 47.
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die JN in Brandenburg77 und Thüringen78. In den üb-
rigen Bundesländern ist davon auszugehen, dass kei-
ne  Landesverbände  (mehr)  existieren.79 Nach  der
Bundessatzung der NPD sind die Jungen Nationalde-
mokraten zwar nur „integraler Bestandteil“ der Par-
tei80, ihre eigene Finanzverantwortung81 und das von
ihrem Bundeskongress unmittelbar demokratisch be-
schlossene – wenn auch genehmigungspflichtige82 –
Statut  sprechen  jedoch  dafür,  den  Bundesverband,
die Landesverbände sowie die Stützpunkte als Verei-
ne i.S.v. § 54 BGB einzuordnen, sofern sie denn im
Einzelnen über einen Vorstand verfügen. Im Übrigen
ist auch die JN keine politische Partei. 

III. Beteiligungsfähigkeit im Verwaltungsprozess

Nachdem die  Parteijugendorganisationen  nun einer
Rechtsform zugeordnet worden sind, kann die Betei-
ligungsfähigkeit  im  Verwaltungsprozess  näher  be-
stimmt  werden.  Dabei  versteht  man  unter  Beteili-
gungsfähigkeit  die  Fähigkeit,  ein  Prozessrechtsver-
hältnis als Subjekt, also als Träger von Rechten und
Pflichten  im  Prozess,  begründen  zu  können.83 Im
Verwaltungsprozess richtet  sich die Beteiligungsfä-
higkeit nach § 61 VwGO. Danach sind insbesondere
natürliche und juristische Personen (§ 61 Nr. 1 VwGO)
fähig,  sich  am verwaltungsgerichtlichen  Verfahren
zu beteiligen. Somit besteht für diejenigen Parteiju-
gendorganisationen,  die sich als  eingetragener Ver-
ein organisieren – vor allem Bundes- und Landesver-
bände  der  Jungen  Liberalen,  der  Linksjugend  und
der Jungen Piraten – die Möglichkeit, als juristische
Person i.S.v. § 61 Nr. 1 Var. 2 VwGO als Prozessbe-
teiligte  im  Verwaltungsprozess  aufzutreten.84 Für
nicht rechtsfähige Vereinigungen gilt hingegen § 61
Nr. 2 VwGO.85 Vereinigungen in diesem Sinne sind
Personenmehrheiten mit einem Mindestmaß an inne-
76 Vgl. § 22 Statut JN. Kreisverbände der JN müssen im Unter-

schied dazu nach § 19 mindestens sieben Mitglieder haben.
77 LfV BB, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 53.
78 LfV TH, Verfassungsschutzbericht 2012, S. 37.
79 Ausdrücklich nur LfV SL, nachzulesen unter  www.saarland.

de/4483.htm, zuletzt abgerufen am 15.10.2013, 20.37 Uhr.
80 § 23 S. 2 NPD.
81 § 9 Statut JN. 
82 § 23 S. 2 NPD.
83 Vgl.  BVerwGE  45,  207,  208;  Hufen,  Verwaltungsprozess-

recht,  9.  Aufl.  2013,  §  12  Rn.  18;  Würtenberger,  Verwal-
tungsprozessrecht, 3. Aufl. 2011, Rn. 213.

84 Vgl.  Czybulka,  in:  Sodan/Ziekow (Hrsg.),  VwGO,  3.  Aufl.
2010, § 61 Rn. 22;  Schmidt,  in: Eyermann (Hrsg.), VwGO,
13. Aufl. 2010, § 61 Rn. 5.

85 Kopp/Schenke, VwGO, 18. Aufl. 2012, § 61 Rn. 8;  Sauren-
haus, in: Wysk (Hrsg), VwGO, 2011, § 61 Rn. 5.

rer Organisation.86 Hierzu gehören grundsätzlich auch
nicht  eingetragene  Vereine.87 Diese  sind  allerdings
nur  dann  beteiligungsfähig,  wenn  ihnen  ein  Recht
zustehen kann. Dies ist der Fall, soweit der Vereini-
gung ein subjektives öffentliches Recht mit Blick auf
den konkreten  Streitgegenstand zusteht.88 Demnach
kann  die  Beteiligungsfähigkeit  von  Vereinigungen
nach § 61 Nr. 2 VwGO nicht abstrakt, sondern nur
mit Bezug auf einen konkreten Sachverhalt beurteilt
werden. Alle Verbände der Parteijugendorganisatio-
nen, die sich als nicht eingetragener Verein organi-
sieren, sind deshalb nur dann im verwaltungsgericht-
lichen Verfahren beteiligungsfähig, wenn sie subjek-
tive öffentliche Rechte mit Bezug auf den streitigen
Sachverhalt geltend machen können. Anders als die
nicht  eingetragenen  Vereine  mit  Parteistatus,  also
insbesondere  die  Bundes-  und Landesverbände  der
Mutterparteien dieser Jugendorganisationen, können
sie diese Anforderung nicht über § 3 PartG umgehen,
der  eine  Aktiv-  und  Passivlegitimation  der  politi-
schen Parteien unabhängig von ihrer Rechtsform be-
gründet89. Eine Beteiligungsfähigkeit nicht rechtsfä-
higer  Parteijugendorganisationen  ist  infolgedessen
zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, aber auf
bestimmte  Fallkonstellationen  beschränkt.  Deshalb
ist  zu überlegen, ob sich eine Beteiligungsfähigkeit
politischer  Jugendorganisationen,  die keine Rechts-
fähigkeit besitzen, zumindest über eine analoge An-
wendung von § 3 PartG konstruieren lässt. Selbst bei
Annahme einer  vergleichbaren  Interessenlage  kann
jedoch nicht von einer Regelungslücke ausgegangen
werden.90 Der  Gesetzgeber  hat  – mit  Blick auf  die
Landesverbände – die Regelung nach dem ausdrück-
lichen  Wortlaut  nur  auf  die  Gebietsverbände  der
höchsten Stufe erstreckt. Mithin wollte er eine Aktiv-
und Passivlegitimation der Kreis- und Ortsverbände

86 Bier, in: Schoch/Schneider/Bier (Hrsg.), VwGO, Bd. I, Stand:
August  2012,  §  61  Rn.  5;  Schmidt,  in:  Eyermann  (Hrsg.),
VwGO, 13. Aufl. 2010, § 61 Rn. 8.

87 BVerwG,  DÖV  1984,  940;  Bier,  in:  Schoch/Schneider/Bier
(Hrsg.), VwGO, Bd. I, Stand: August 2012, § 61 Rn. 5; Schmidt,
in: Eyermann (Hrsg.), VwGO, 13. Aufl. 2010, § 61 Rn. 9.

88 BVerwGE  90,  304,  305;  Redeker,  in:  Redeker/v.  Oertzen
(Hrsg.), VwGO, 15. Aufl. 2010,  § 61 Rn. 4;  Würtenberger,
Verwaltungsprozessrecht, 3. Aufl. 2011, Rn. 215. Die Gegen-
auffassung stellt hingegen mit dem Argument einer Gefahr der
Vermengung von Beteiligungsfähigkeit und Klagebefugnis in
einer abstrakten Betrachtungsweise nur darauf ab, ob der Ver-
einigung im Rechtsverhältnis gegenüber dem Beklagten gene-
rell Rechte zustehen können. So Czybulka, in: Sodan/Ziekow
(Hrsg.), VwGO, 3. Aufl. 2010, § 61 Rn. 29; Kopp/Schenke,
VwGO, 18. Aufl. 2012, § 61 Rn. 8.

89 Vgl. Groß, DÖV 1968, 80, 81; Scheuner, DÖV 1968, 88, 91.
90 Vgl. zu den Voraussetzungen einer Analogie  Rüthers/Fischer/

Birk, Rechtstheorie, 6. Aufl. 2011, Rn. 889.
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sowie anderer politischer Akteure bewusst nicht über
das PartG ermöglichen. Zwar ist davon auszugehen,
dass der Gesetzgeber mit der Regelung in § 3 PartG
den verwaltungsprozessualen Rechtsschutz nicht ein-
schränken, sondern nur den zivilgerichtlichen Rechts-
schutz  erweitern wollte91, aber für eine Analogie zu
§ 3  PartG  verbleibt  dennoch  kein  Raum.  Mithin
bleibt die Beteiligungsfähigkeit der nicht rechtsfähi-
gen Parteijugendorganisationen auf die von § 61 Nr. 2
VwGO erfassten Fallkonstellationen beschränkt.

IV. Beteiligungsfähigkeit im Verfassungsprozess

Anders als im Verwaltungsprozess richtet sich die Be-
teiligungsfähigkeit  im Verfassungsprozess  vor  dem
BVerfG nach der jeweils gewählten Verfahrensart.92

Als Antragsteller oder Antragsgegner können Partei-
jugendorganisationen  allerdings  überhaupt  nur  im
Rahmen eines Organstreit-, Verfassungsbeschwerde-,
Wahlprüfungsbeschwerde- oder Parteiverbotsverfah-
rens näher in Erwägung gezogen werden.93 Die ande-
ren  Verfahrensarten  vor dem BVerfG sind  speziell
auf  Verfassungsorgane,  Gebietskörperschaften  oder
Gerichte als Antragsteller zugeschnitten. 

1. Organstreitverfahren

Das BVerfG hat in ständiger Rechtsprechung die Be-
teiligungsfähigkeit von politischen Parteien im Organ-
streitverfahren nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG als an-
dere Beteiligte, die mit eigenen Rechten ausgestattet
sind, angenommen.94 Rechte können die Parteien da-
bei  aus Art.  21 GG geltend machen.95 Es ist  aller-
dings zweifelhaft, ob diese Rechtsprechung auch auf
die  Parteijugendorganisationen  übertragen  werden
kann.  Schließlich  haben Parteijugendorganisationen
– wie oben bereits festgestellt –, sofern man mit dem
BVerfG von einer Identität der Parteibegriffe in § 2

91 BVerwGE 32, 333, 334 f.; Jülich, DVBl. 1968, 846.
92 Lenski, PartG, 2011, § 3 Rn. 20.
93 Vgl.  für  Parteien  Henke,  in:  Dolzer/Graßhof/Kahl/Waldhoff

(Hrsg.),  BK GG, Art.  21  Rn.  253 (Stand:  Sept.  1991).  Die
Grundrechtsverwirkung  hat  bisher  keine  praktische  Bedeu-
tung erlangt und wird deshalb hier nicht behandelt.

94 BVerfGE 4, 27, 30; 24, 260, 263 f.; 73, 40, 65; 82, 322, 335;
84, 290, 298; 109, 275, 278. Anders dagegen Henke, in: Dolzer/
Graßhof/Kahl/Waldhoff  (Hrsg.),  BK  GG,  Art.  21  Rn.  254
(Stand:  Sept. 1991);  Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungs-
gericht,  9.  Aufl.  2012,  Rn.  92;  Voßkuhle,  in:  v.  Mangoldt/
Klein/Starck (Hrsg.), GG, 6. Aufl. 2010, Art. 93 Rn. 106.

95 Hingegen sollen die  politischen Parteien  im Organstreitver-
fahren nicht Antragsgegner sein können. So implizit BVerfGE
44, 125, 136 f.; Kluth, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), GG, Art.
21  Rn.  219  (Stand:  15.05.2013);  Maunz,  in:  Maunz/Dürig
(Hrsg.), GG, Art. 93 Rn. 11 (Stand: Grundwerk).

PartG und Art. 21 Abs. 1 GG ausgeht96, keinen Partei-
status. Mithin können sie sich nicht auf Art. 21 GG
berufen. Mangels anderer einschlägiger Grundgesetz-
vorschriften, aus denen die Parteijugendorganisatio-
nen Rechte  ableiten könnten,  scheidet  eine Beteili-
gungsfähigkeit im Organstreitverfahren deshalb aus. 

2. Verfassungsbeschwerde

Das  Verfahren  der  Verfassungsbeschwerde  steht
nach dem Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG je-
dermann offen. Darunter fallen alle natürlichen und
juristischen Personen sowie nicht rechtsfähige Perso-
nenvereinigungen. Ob der Beschwerdeführer Träger
des konkret geltend gemachten Rechts97 überhaupt98

oder  möglicherweise  Träger  eines  rügefähigen
Rechts99 ist, spielt für die Beschwerdefähigkeit – so
die  Terminologie  zur  Beteiligungsfähigkeit  bei  der
Verfassungsbeschwerde100 – keine Rolle. Die Verfas-
sungsbeschwerde  soll  grundsätzlich  jedem  Rechts-
subjekt offen stehen. Die realistische Chance auf ein
erfolgversprechendes  Verfahren  im Sinne  der  Ver-
hinderung einer Popularklage – ob also die Möglich-
keit  einer  Rechtsverletzung  besteht  –  ist  dagegen
eine Frage der Beschwerdebefugnis und somit an an-
derer Stelle zu thematisieren. Damit ist der Prüfungs-
punkt der Beschwerdefähigkeit  aber nicht  überflüs-
sig,  sondern  dient  mitunter  zur  klarstellenden  Ab-
grenzung  im Hinblick  auf  andere  Verfahrensarten.
Nach  der  hier  vertretenen  Auffassung  können  sich
daher nicht nur die als eingetragene Vereine organi-
sierten  Parteijugendorganisationen  im Verfassungs-
beschwerdeverfahren als juristische Personen beteili-
gen, sondern auch diejenigen, die sich als nicht ein-
getragene Vereine i.S.v. § 54 BGB qualifizieren las-
sen,  und zwar unabhängig davon, ob sie ein Recht
geltend machen können oder nicht.101 

96 BVerfGE 24,  260,  263 f.;  89,  266,  269 f.;  91,  262,  266 f.
Ebenso Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 11 Rn. 28.

97 BVerfGE 21, 362, 367; 123, 267, 328 f.; Goos, in: Hillgruber/
Goos (Hrsg.), Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl. 2011, Rn. 104;
Ruppert,  in:  Umbach/Clemens  (Hrsg.),  BVerfGG,  2.  Aufl.
2005, § 90 Rn. 17; Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungs-
gericht, 9. Aufl. 2012, Rn. 206;  Wilms, Staatsrecht II, 2010,
Rn. 1128.

98 Erichsen, Jura 1991, 585, 586; Lenski, PartG, 2011, § 3 Rn. 22;
Pieroth/Schlink,  Grundrechte Staatsrecht II,  28.  Aufl.  2012,
Rn. 1228; Spranger, AöR 127 (2002), 27, 30 ff.

99 Pestalozza, Die echte Verfassungsbeschwerde, 2007, S. 8.
100 Vgl.  Ruppert,  in:  Umbach/Clemens  (Hrsg.),  BVerfGG,

2. Aufl. 2005, § 90 Rn. 16.
101 Für politische Parteien, die sich als nicht eingetragener Verein

organisieren,  hat  das BVerfG, allerdings mit Bezug auf die
aus Art. 21 GG folgenden Rechte, eine Beschwerdefähigkeit
in BVerfGE 3, 383, 391 f.; 6, 273, 277 anerkannt.
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3. Wahlprüfungsbeschwerde

Die in der Einleitung bereits erwähnte Landeswahl-
prüfungsbeschwerde  besitzt  mit  der  Wahlprüfungs-
beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht nach
Art. 41 Abs. 2 GG, §§ 13 Nr. 3, 48 BVerfGG ein Pen-
dant zur Überprüfung von Bundestagswahlen. Beteili-
gungs- bzw. beschwerdefähig sind nach § 48 Abs. 1
BVerfGG unter bestimmten – hier nicht näher zu erläu-
ternden – Voraussetzungen: Abgeordnete, Fraktionen,
Bundestagsminderheiten,  wahlberechtigte  Einzelper-
sonen und seit 2012102 nun auch eine Gruppe von Wahl-
berechtigten.103 Aktiv wahlberechtigt sind nach Art. 38
Abs.  2  GG  nur  natürliche  Personen.104 Dementspre-
chend  bleibt  juristischen  Personen, aber  auch  nicht
rechtsfähigen  Personenvereinigungen,  eine  Beteili-
gungsfähigkeit  im  Verfahren  der  Wahlprüfungsbe-
schwerde weiterhin verwehrt. Infolgedessen können
die als eingetragene oder nicht eingetragene Vereine
organisierten  Parteijugendorganisationen  nicht  als
solche Beschwerde erheben. Will also eine politische
Jugendorganisation Wahlprüfungsbeschwerde einrei-
chen,  bleibt  ihr  –  wie  im Falle  der  Jungen  Union
Schleswig-Holstein – nichts anderes übrig, als diese
von einzelnen wahlberechtigten Mitgliedern, die sich
nun auch als Gruppe formieren können, erheben zu
lassen.  In diesem Fall  lässt  sich aber die Wahlprü-
fungsbeschwerde der politischen Jugendorganisation
nicht mehr zurechnen, zumal die Verantwortung im
Verfahren dann den jeweils  als  Beschwerdeführern
fungierenden Mitgliedern obliegt. 

4. Parteiverbotsverfahren

Zum Schutze der freiheitlich-demokratischen Grund-
ordnung und des Bestandes der Bundesrepublik sehen
Art. 21 Abs. 2 S. 2 GG, §§ 13 Nr. 2, 43 ff. BVerfGG
ein  Parteiverbotsverfahren  vor.105 Nur  das  BVerfG
kann eine politische Partei als mit dem Grundgesetz
unvereinbar  bzw.  als  verfassungswidrig  verbieten
(sog. Parteienprivileg)106. Als Antragsgegner beteili-

102 BGBl. I 2012, 1501, 1502.
103 Hingegen erfassen die meisten der derzeit geltenden Landes-

verfassungsgerichtsgesetze  Gruppen  von  Wahlberechtigten
immer noch nicht (vgl. Art. 48 VerfGHG BY; § 41 VerfGHG
BE; § 47 VerfGG HH; § 52 StGHG HE; § 49 VerfGG MV;
§§ 22 StGHG, 2 WahlPrüfG NI; §§ 53 VerfGHG, 10, 9 Abs. 1,
2 Abs. 2 WahlprüfG NRW; §§ 28a VerfGHG, 3 WahlPrüfG
RP;  § 38 VerfGHG SL; § 49 VerfGG SH; § 48 VerfGHG
TH). Anders dagegen § 52 StGHG BW; § 59 VerfGG BB;
§ 32 VerfGG SN; § 34 VerfGG ST.

104 Vgl.  auch  Hillgruber,  in:  Hillgruber/Goos  (Hrsg.),  Verfas-
sungsprozessrecht, 3. Aufl. 2011, Rn. 761.

105 Ausführlich dazu Maurer, AöR 96 (1971), 203.
106 BVerfGE 12, 296, 305; 47, 130, 139; Ipsen, in: Sachs (Hrsg.),

GG, 6. Aufl. 2011, Art. 21 Rn. 148; Pieroth, in: Jarass/Pieroth

gungsfähig  sind  nur  Parteien  i.S.v.  Art.  21 Abs.  1
GG bzw. § 2 Abs. 1 PartG.107 Da die hier behandel-
ten Parteijugendorganisationen selbst keinen Partei-
status haben, ist eine Beteiligung als Antragsgegner
folglich  ausgeschlossen.  Parteijugendorganisationen
können daher nur nach § 3 VereinsG durch den Bun-
des-  bzw.  Landesinnenminister  verboten  werden.108

Spätestens seitdem die NPD in Folge der Diskussion
um ein zweites NPD-Verbotsverfahren109 gegen sich
selbst ein solches Verfahren einleiten wollte, ist nun
auch verfassungsgerichtlich klargestellt, dass Parteien
nach dem ausdrücklichen und abschließenden Wort-
laut des § 43 Abs. 1 BVerfGG im Parteiverbotsver-
fahren  nicht  als  Antragsteller  auftreten  können.110

Gleiches  würde  auch  für  die  Parteijugendorganisa-
tionen  gelten,  sofern  man  ihnen  entgegen  der  hier
vertretenen  Rechtsauffassung einen Parteistatus  zu-
sprechen möchte.

V. Zusammenfassung

Zusammenfassend  lässt  sich  somit  festhalten:  Die
politischen  Jugendorganisationen  Junge  Liberale,
Linksjugend [‘Solid] und Junge Piraten organisieren
sich  überwiegend  als  eingetragener  Verein.  Hinge-
gen lassen sich Junge Union, Arbeitsgemeinschaften
der  Jungsozialistinnen  und  Jungsozialisten  in  der
SPD, Grüne Jugend und Junge Nationaldemokraten
ohne Ausnahme als nicht eingetragener Verein nach
§  54  BGB  qualifizieren.  Erstere  sind  im  Verwal-
tungsprozess als juristische Person über § 61 Nr. 1
Var. 2 VwGO, letztere über § 61 Nr. 2 VwGO betei-
ligungsfähig, allerdings nur, sofern ihnen mit Bezug
zum konkreten Streitgegenstand ein  subjektives  öf-
fentliches Recht zusteht. Im Verfassungsprozess sind
die Parteijugendorganisationen – unabhängig von ih-
rer  Rechtsform – ausschließlich  im Verfassungsbe-
schwerdeverfahren beteiligungsfähig.

(Hrsg.), GG, 12. Aufl. 2012, Art. 21 Rn. 29. Anders will den
Begriff dagegen Klein, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), GG, Art. 21
Rn. 541 (Stand: Jan. 2012) verstanden haben.

107 Benda/Klein, Verfassungsprozessrecht, 2. Aufl. 2001, Rn. 1137;
Schlaich/Korioth,  Das  Bundesverfassungsgericht,  9.  Aufl.
2012, Rn. 341.

108 Zum Vereinsverbot siehe Groh, VereinsG, 2012, § 3 Rn. 1 ff.
109 Das erste Verbotsverfahren war wegen eines Verfahrenshin-

dernisses 2003 gescheitert, dazu BVerfGE 107, 339.
110 BVerfG, NVwZ 2013, 568. Ebenso  Klein, in: Maunz/Schmidt-

Bleibtreu/Klein/Bethge (Hrsg.), BVerfGG, § 43 Rn. 3 (Stand:
Nov. 1987).
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